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Frage 2: Beschwerdemöglichkeit
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Sachverhalt
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Frage 1: Materielle Beurteilung

- (Einheit der Materie? Art. 59 Abs. 1 lit. a KV BE)
- (generell-abstrakt?) Art. 59 Abs. 1 lit. a KV BE)
- Gemeindeautonomie (KV – FILAG – KKFG)
- Einschränkung Gemeindeautonomie
- Verhältnismässigkeit der Einschränkung            *
- Rechtsgleichheit
- […]

BGE 144 I 193 ff.

* als Teile der Prüfung der Einhaltung von "übergeordnetem Recht"
i.S.v. Art. 59 Abs. 2 lit. a KV BE
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Frage 1: Materielle Beurteilung

Eine Gemeinde ist in einem Sachbereich autonom, wenn das
kantonale Recht diesen Bereich nicht abschliessend ordnet,
sondern ihn ganz oder teilweise der Gemeinde zur Regelung
überlässt und ihr dabei eine relativ erhebliche Ent-
scheidungsfreiheit einräumt.

1. Relativ erhebliche Entscheidungsfreiheit
2. "Gemeindefreiheitsbezogen"
(3. Gemäss kantonalem Recht oder kantonaler Praxis)
(4. Sachlicher Gesamtbereich oder Teilbereich)
(5. Originärer oder übertragener Bereich)
(6. Rechtsetzung oder Rechtsanwendung)
(7. Unerheblich, ob kant. Rechts- u./o. Ermessenkontrolle)

Autonomie: Begriff und Voraussetzungen
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Frage 1: Materielle Beurteilung

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts sind Gemeinden
in einem Sachbereich autonom, wenn das kantonale Recht
diesen nicht abschliessend ordnet, sondern ihn ganz oder
teilweise der Gemeinde zur Regelung überlässt und ihr dabei
eine relativ erhebliche Entscheidungsfreiheit einräumt. Der
geschützte Autonomiebereich kann sich auf die Befugnis zum
Erlass oder Vollzug eigener kommunaler Vorschriften beziehen
oder einen entsprechenden Spielraum bei der Anwendung
kantonalen oder eidgenössischen Rechts betreffen. Der Schutz
der Gemeindeautonomie setzt eine solche nicht in einem
ganzen Aufgabengebiet, sondern lediglich im streitigen Bereich
voraus. Im Einzelnen ergibt sich der Umfang der kommunalen
Autonomie aus dem für den entsprechenden Bereich
anwendbaren kantonalen Verfassungs- und Gesetzesrecht […].

BGE 144 I 193 ff., 201 E. 7.4.1



Übungen im Öffentlichen Recht II
FS 2023

7

Frage 1: Materielle Beurteilung

Gemäss ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts
kann sich eine Gemeinde in Verbindung mit der Rüge der
Verletzung ihrer Autonomie auf weitere Verfassungs-
rechte und -grundsätze berufen, namentlich auf die
Rechtsgleichheit (Art. 8 BV), den Schutz vor Willkür bzw.
die Wahrung von Treu und Glauben (Art. 9 BV) sowie die
Grundsätze staatlichen Handelns gemäss Art. 5 BV

BGE 144 I 193 ff., 201 E. 7.4.1
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Frage 1: Materielle Beurteilung

Die mit der kantonalen Volksinitiative "Keine Steuer-
gelder für die Berner Reithalle!" verbundene Ein-
schränkung der Entscheidungsfreiheit der Stadt Bern
hält auch vor dem Verhältnismässigkeitsprinzip (Art. 5
Abs. 2 BV) nicht stand. Die drohenden finanziellen
Nachteile [ca. CHF 54 Mio.] für die Stadt Bern stehen
nur in geringem Umfang in einem Zusammenhang mit
den Mehrkosten für die Polizeieinsätze (maximal einige
Mio. Franken pro Jahr) und der finanziellen Unter-
stützung (in der Höhe von insgesamt ca. 720'000
Franken pro Jahr). Sie betragen mehr als das Zehnfache
der höchstzurechenbaren Beträge und sprengen jedes
vernünftige Mass.

BGE 144 I 193 ff., 205 E. 7.4.5
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Beschwerde in Stimmrechtssachen: Abweichungen

1. Anfechtungsobjekt / Beschwerdeobjekt

2. Vorinstanz

3. Rechtsmittelinstanz / Beschwerdeinstanz

4. Legitimation / Beschwerdebefugnis

5. Beschwerdegründe / Rügen (u. Kognition)

6. Formalien (Form und Frist)
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Beschwerde in Stimmrechtssachen: Abweichungen

1. Anfechtungsobjekt / Beschwerdeobjekt

[VGG]
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Beschwerde in Stimmrechtssachen: Abweichungen

2. Vorinstanz
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Beschwerde in Stimmrechtssachen: Abweichungen

3. Rechtsmittelinstanz / Beschwerdeinstanz

(K/R/K, Rz. 1801)
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Beschwerde in Stimmrechtssachen: Abweichungen

4. Legitimation / Beschwerdebefugnis
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Beschwerde in Stimmrechtssachen: Abweichungen

5. Beschwerdegründe / Rügen (u. Kognition)

[hier i.V.m. Art. 59 Abs. 2 lit. a 
(und allenfalls: lit. c) KV BE]
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Beschwerde in Stimmrechtssachen: Abweichungen

6. Formalien (Form und Frist)

[hier nicht einschlägig]
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Beschwerde in Stimmrechtssachen: Abweichungen

6. Formalien (Form und Frist)

[BGG]

Hier 30 Tage zzgl. Gerichtsferien: 23. Mai 2017

[hier nicht einschlägig]
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Frage 3*: Anspruch auf Ungültigerklärung?

Sofern das kantonale Recht vorsieht, dass eine Behörde
von Amtes wegen prüft, ob eine kantonale Volksinitiative
mit höherrangigem Recht vereinbar ist, kann mit der so
genannten Stimmrechtsbeschwerde nach Art. 82 lit. c
BGG geltend gemacht werden, eine Volksinitiative sei zu
Unrecht für gültig erklärt worden bzw. werde den
Stimmberechtigten zu Unrecht zur Abstimmung
unterbreitet. Der Bürger hat diesfalls einen Anspruch,
dass die obligatorische Kontrolle der Rechtmässigkeit
korrekt durchgeführt wird, damit die Stimmbürgerschaft
sich nicht zu Bestimmungen äussern muss, die von
vornherein materiell höherrangigem Recht
widersprechen […]."

BGer., Urteil 1C_267/2016 vom 3. Mai 2017,
unveröffentlichte E. 1.1 zu BGE 143 I 361 ff.


